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Dieses Webinar ist auf YouTube veröffentlicht.

Information und weitere Unterlagen siehe www.bauwesen.at/yt

 Verfolgen Sie dieses WEBINAR aus beruflichen Gründen, bitte beachten Sie die Anmerkungen 

und die Bitte auf www.bauwesen.at/yt. 

 Für dieses WEBINAR ist es möglich eine Teilnahmebestätigung zu erwerben.

http://www.bauwesen.at/yt
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Festpreise versus veränderlicher Preise
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Preisarten

 Ein Festpreis ist ein Preis, der ohne Rücksicht auf etwa eintretende 

Änderungen der Kostengrundlagen (Kollektivvertragslöhne, 

Materialpreise, soziale Aufwendungen uam) unveränderlich bleibt. 

 Ein veränderlicher Preis ist ein Preis, der bei Änderungen vereinbarter 

Grundlagen unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden kann.

 Risikotragung

 Festpreis

 Kostensicherheit f d AG

 Festpreiszuschlag = Abgeltung des Risikos v mögliche 

Kostenveränderungen

 veränderlicher Preis

 (weitgehender) Risikoausgleich
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Geltung von Festpreisen bzw veränderlichen Preisen

 Vorrangig gilt die vertragliche Vereinbarung

 öffentlicher AG → muss sich ans BVergG halten (Leistungen mit 

Dauer bis 12 Monate, Festpreise möglich) 

 privater AG → Vertragsautonomie

 Ohne ausdrücklicher individueller vertraglicher Vereinbarung

 Grundsätzlich Festpreise 

 Bei Vereinbarung der ÖNORM B 2110 (B 2118) →%
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Festpreise

Regelung B 2110

 Generelle Regel für den „Zweifelsfall“

 Die Klausel sagt nicht: „6 Mo Festpreise, danach veränderliche Preise“
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B 2110

 Maßgebend ist die Frist von 6 Monate ob

 veränderliche Preise oder

 Festpreise gelten.

 Eine zeitliche Trennung sieht die ÖNORM B 2110 nicht vor (6 Mo 

Festpreise, danach veränderliche Preise)

 Weiters setzt die ÖNORM B 2110 die ÖNORM B 2111 in Kraft (5.1.2)

 Es gelten Normen in jener Fassung, die zum Zeitpunkt des Beginnes der 

Angebotsfrist (bzw Datum des Angebote) Gültigkeit hatten (5.1.3)
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Anpassung von Festpreisen

 Preisbasis „Mitte des Zeitraum“ führt zu ungerechtfertigten Ergebnissen 

(Arg.: Lohn erzeugt eine sprungfixe Veränderungslinie)

 Sachlich zutreffende Preisbasis kann dann nur irgendein nach 

Leistungssummen gewichteter Durchschnittswert sein

 ÖNORM B 2110 setzt eine Preisumrechnung nach B 2111 in Gang

 ALTERNATIV: Mehrkosten aus geänderten Umständen der 

Leistungserbringung; Bauzeitverschiebung 
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Berechnung der Preisveränderung

(außerhalb Preisumrechnung nach B 2111)
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Kombination von Festpreisen und veränderlichen 

Preisen

 Zulässig ist eine materielle Trennung (zB Bauteile) – siehe 4.1.2 B 2111

 Nach der ÖNORM unzulässig ist eine zeitliche Trennung – siehe 4.1.3

 4.1.3 Die Festlegung, dass für Leistungen eine gewisse Zeit Festpreise gelten, 

welche in der Folge zu veränderlichen Preisen werden, ist unzulässig.

 Nach der Judikatur aber erlaubt (Vertragsfreiheit); OGH vom 13.11.1986, 

6 Ob 662/86; RIS Judikatur RS 0021964:

Sieht die vertragliche Ausgestaltung des Vertrages vor, dass Änderungen des 

Preisgefüges bis zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Entgeltbestimmung 

unbeachtlich sind, also zu Lasten des Auftragnehmers gehen und 

Preisänderungen danach zu Lasten des Auftraggebers gehen, so stellt das 

ein gedankliches Zwischenmodell zwischen Festpreisvereinbarung und 

Preisgleitklausel dar. Solch eine Vereinbarung ist weder unüblich noch steht 

sie im Verdacht einer schwerwiegenden inhaltlichen Unausgewogenheit. Der 

Vereinbarung längerer Festpreisfristen ist dabei eine bewusste 

Risikoaufteilung zu unterstellen.
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 Die Berechnung des Festpreiszuschlags

 Siehe www.bauwesen.at/tools
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Bei zeitlicher Trennung – Frage nach der 

Ausgangsbasis f d Umrechnung

 Die folgende Vereinbarung 

„Die im Leitungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und 

Regiepreise gelten als Festpreise bis 16 Monate nach Ablauf der 

Zuschlagsfrist. Als veränderliche Preise gelten die Preise mit Stichtag 

20 Monate nach Angebotsfrist“ 

hat das OLG Graz so ausgelegt, dass als Ausgangsbasis (Preisbasis) für 

die veränderlichen Preise das Ende der Angebotsfrist gilt. OLG Graz vom 

28.12.1995 5 R 230/95. 

 Im diesen Sinne auch die ÖNORM B 2111

 Aber es bestehen auch unverständliche OGH-Urteile
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Die ÖNORM B 2111 – Begriffe und Grundlagen
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Die ÖNORM B 2111 im Wandel der Zeit

 Normfassungen zur Preisumrechnung stammen aus November 1947, 

November 1952, November 1967, Jänner 1973, Oktober 1981, Jänner 

1992 und Mai 2000. Die aktuelle Fassung liegt mit Ausgabe 1.5.2007 vor.

 Zunächst dominierte das sog Nachweisverfahren. Mit dem Aufkommen 

von Indexwerten wurde es vom vereinfachten Verfahren abgelöst.

  1981 1992  2000 2007 

Minimal notwendige 

Veränderung 

(Schwellenwert) 

> 2% > 2% > 1% > 2% 

Stichtage monatlich monatlich 1. Mai u  

1. November 

monatlich 

Abminderungsfaktoren 

  

Lohn:  

0,94 bzw 0,89 

Sonstiges: 0,98 

Lohn:  

0,94 bzw 0,89 

Sonstiges: 0,98 

Lohn: 0,98 Lohn: 0,98 
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Begriffe

 3.5 Preisumrechnungsgrundlagen

Unterlagen (Indizes, Empfehlungen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) 

für die Berücksichtigung von Kostenveränderungen auf dem Lohnsektor, 

Bekanntgaben der Unabhängigen Schiedskommission beim Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Preislisten, objektbezogene Warenkörbe u. dgl.), 

von denen ausgehend die Veränderungsprozentsätze für die Umrechnung der 

veränderlichen Preise ermittelt werden

 Wertmesser für die Veränderung der Kosten und maßgebend f d 

Umrechnung der Vertragspreise

 Richtige Wahl der PUG ist ua maßgebend f eine zutreffende Anpassung 

der Vergütung

 Mögliche PUG im Anhang zur ÖNORM B 2111 aufgezählt
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Preisumrechnungsgrundlage

 nicht objektbezogene PUG sind Indizes

 Baukostenveränderungen f d Hochbau

 Baukostenveränderungen f d Siedlungs- und Industriewasserbau

 Baukostenindex f d Wohnhaus- und Siedlungsbau

 Baukostenindex f d Straßenbau

 Baukostenindex f d Brückenbau

 nicht als Indizes aber als (nicht objektbezogene) PUG gelten

 Finanzministeriumsempfehlung

 Beschlüsse der Unabhängigen Schiedskommission im BMWA

 objektbezogene PUG sind

 individuell erstellte Warenkörbe

 Mittellohnpreis (praktisch nie als PUG verwendet)
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Begriffe

 3.2 objektbezogener Warenkorb

gewichtete, objektbezogene Auflistung von Warenkorbpositionen mit ihren 

Pegelstoffen

 3.8 Warenkorbposition

relevante Kostengrundlage für die zu erbringende Leistung oder den zu 

erbringenden Leistungsteil zum Zweck der objektbezogenen Preisumrechnung

 3.3 Pegelstoff

Bezugsgröße, die als Grundlage für die Veränderung einer Warenkorbposition 

festgelegt wird

Die Bezugsgröße kann auch ein Index sein.

Leistungsverzeichnis Kostengrundlage Warenkorbposition Pegelstoff Bezugsgröße

Pos. 1 5 to Baustahl DN 8 MM Stab TC 55 560,00  €/to Baustahl 12.140€    Baustahl GHPI Baustahl

Pos. 2 12 to Baustahl DN 16 MM Stab TC 55 520,00  €/to

Pos. 3 5 to Baustahl Matte AQS 90 620,00  €/to

Pos …..
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Was ist ein „Index“

 Besteht aus einem Warenkorb

 Er enthält „Positionen“ die eine wertmäßige Änderung erfahren

 ZB:

Warenkorb-

position

Gewich-

tung

Wert zur 

Basis

Wert zum 

Stichtag i

Verän-

derung

Wert zum 

Stichtag i+1

Verän-

derung zu i

Stoff 1 15% 100,00€    100,00€    0,00% 110,00€    10,00%

Stoff 2 30% 40,00€       42,00€       5,00% 42,00€       0,00%

Stoff 3 20% 10,00€       15,00€       50,00% 15,00€       0,00%

Stoff 4 35% 25,00€       22,00€       -12,00% 22,00€       0,00%

7,30% 1,50%

Index 100% 107,30% 108,91%
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Begriffe

 3.1 Leistungsteil

in der Ausschreibung festgelegte Zusammenfassung von Positionen oder 

Leistungs- oder Ober- oder Hauptgruppen

 3.4 Preisbasis

jener Stichtag, auf den bei Verträgen mit veränderlichen Preisen alle 

Preisumrechnungen bezogen werden und daher auch jener Zeitpunkt, zu dem die 

vertraglichen Preise genau die vertraglich einzubeziehende Kostensituation 

widerspiegeln

 3.6 Umrechnungsprozentsatz (U)

Wert, welcher sich von einem Stichtag aus immer auf den Stichtag der Preisbasis 

bezieht

 3.7 Veränderungsprozentsatz (V)

Wert, welcher sich von einem Stichtag aus auf den Stichtag der Preisbasis bzw. in 

weiterer Folge immer auf den Stichtag der letzten Preisperiode bezieht
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Arten der Preisumrechnung

 4.2.2 Es ist festzulegen, ob die Preisumrechnung

1) mit einer für die Gesamtleistung geltenden Preisumrechnungsgrundlage 

oder 

2) getrennt für einzelne Leistungsteile der Gesamtleistung mit der dem 

jeweiligen Leistungsteil zugeordneten Preisumrechnungsgrundlage durchzuführen 

ist.

 Mögliche Verfahren (in der Ausschreibung festlegen!)

 Mit einer PUG f d Gesamtleistung 

 unaufgegliederter Preis oder 

 getrennt für Lohn und Sonstiges

 Mit PUG für jeden Leistungsteil – Anm.: gesonderter Nachweis d 

Überschreitens des Schwellenwertes (5.2.2.2) für jeden Leistungsteil

 getrennt in Lohn und Sonstiges
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Vorteil einer Vereinbarung nach 4.2.2 (2)

 Warenkorb ist in der Gewichtung statisch

 Die im Warenkorb vorgesehenen Stoffe, werden in der Praxis in den 

einzelnen Bauphasen unterschiedlich verbraucht

 → Dynamisierung der PU

 Anzuwenden idR auf Leistungsgruppen oder auf Teile einer LG mit 

preissensiblen Kostenbestandteilen

Gesamtindex über alle Leistungsteile

Warenkorb-

position

Gewich-

tung

Wert zur 

Basis

Wert zum 

Stichtag i

Verän-

derung

Wert zum 

Stichtag i+1

Verän-

derung zu i

Stoff 1 25% 100,00€    100,00€    0,00% 200,00€    100,00%

Stoff 2 25% 40,00€       40,00€       0,00% 40,00€       0,00%

Stoff 3 25% 10,00€       10,00€       0,00% 10,00€       0,00%

Stoff 4 25% 25,00€       25,00€       0,00% 25,00€       0,00%

0,00% 25,00%

Index 100% 100,00% 125,00%

Wird ab dem Zeitpunkt i+1 nur mehr der Stoff 1 eingebaut, beträgt die 

Preisumrechnung 25% bei 100% höheren Kosten
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Preisumrechnungsgrundlage

 Ist im Vertrag genau festzulegen (4.2.3)

 Im Zweifelsfall, bei fehlender Angabe siehe Abschn 3.5.7

 Vorrang des objektunabhängigen Index

 4.2.4 Es sind nur solche Indizes für die Preisumrechnung vorzuschreiben bzw. 

anzubieten, bei denen die Grundlagen und Methoden der Berechnung den 

Vertragspartnern vom Herausgeber des Index offen gelegt sind.
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Index als Preisumrechnungsgrundlage

 Wir sehen uns im Internet an

 Die Baukostenveränderungen (Ministerium)

 Die Baukostenindizes (Statistik Austria)
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Warenkorb als PUG

 idR vom AG vorgeschrieben

 sichert vergleichbare Angebote

 soll die Kostenstruktur der Bauleistung wiederspiegeln

 Festzulegen im K8-Blatt

 Bezugsgröße

 Index (zB GHPI, Stoff aus der Warenliste Sonderbauvorhaben)

 Preisliste

 Rechnungsnachweise (uU nicht zielführend, weil nicht für die ges

Baudauer vorhanden)
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K 8
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ÖNORM B 2111 – Das Verfahren der Preisumrechnung
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Vertragsbestimmungen – Allgemeines

 Maßgebend ist das Datum der Preisbasis (Ende Angebotsfrist, gibt es 

keine Datum des Angebotes)

 Es werden auch die Veränderungen vom Datum der Preisbasis und nicht 

vom Datum des Vertragsabschlusses weg gerechnet.



Preisumrechnung (2024/04)

Folie Nr. 28

© Univ. Prof Dipl. Ing. Dr .Andreas Kropik

Voraussetzungen – allgemein

.
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 Veränderungsprozentsatz V zeigt die Veränderung der PUG

 Dient der Klarstellung bei Vereinbarung eines Warenkorbs und bei 

veröffentlichten Prozentsätzen zB Finanzministeriumsempfehlung;

 Erhöhungen u Ermäßigungen dürfen nicht getrennt betrachtet werden

Richtig mit AF 0,98 FALSCH mit AF 0,98

Preisbasis Dez 2015 100,00% 100,00% 100,00%

01.05.2016 -0,5% 99,50% -0,49% 100,00% 0,00% 99,50%

01.01.2017 2,3% 101,79% 1,75% 102,30% 2,25% 99,50%

01.05.2018 2,2% 104,03% 3,95% 104,55% 2,16% 99,50%
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Mitteilungspflichten des AN

 Mitteilungspflicht bezieht sich auf Änderungen von PUG die nicht 

„öffentlich bekannt“ sind. Trifft nicht auf Indizes und Veröffentlichungen 

gem Anhang B der ÖNORM zu.

 OGH: AG kann Ermäßigungen bis zur Verjährung einfordern

 Nachweispflicht: Beilage von Preislisten, Rechnungen (wie vereinbart)
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Zeitpunkt der PU

 PU ist keine Mehrkostenforderung und kein Zusatzangebot

 Vertraglich vereinbarte PU unterliegt nicht den Bestimmungen des §

1170a ABGB (Anzeige beträchtlicher Kostenerhöhungen)

 5.2.1.2 ist ggf zu beachten (Ausschluss bei fehlender/verspäteter 

Mitteilung von nicht allgemein bekannten Veränderungen!) 
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Voraussetzungen – Schwellenwert



 Erreichen des SW ist vom AN nachzuweisen

 ??: Negative Preisumrechnung
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Voraussetzungen – Schwellenwert

 Schwellenwert 2% („Erreichen“ bedeutet V  +2%; auch V <= - 2% ??)

 Vorzeichenlose Zahlen sind immer positive Zahlen.

 Nachweis für

 Lohn und Sonstiges getrennt!

 gg nach Leistungsteilen und innerhalb der Leistungsteile f Lohn und 

Sonstiges getrennt 

 Wenn eine höherer Schwellenwert vereinbart ist: Das bedeutet längere 

Wartezeit, bis hin zum Festpreisvertrag
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Schwellenwert = Wartezeit

Kostenveränderung

2%

2%

Mit der Preisumrechnung nicht 

gedeckte Kostenveränderungen

Kostenveränderung

Veränderung  2%

2%

2%

Kostenveränderung

Veränderung kleiner 2%

2%

2%

Mit der Preisumrechnung nicht 

gedeckte Kostenveränderungen
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Durchführungsbestimmungen

.

 Stichtag leitet neue Preisperiode ein

 Preisumrechnung nach Zahlungsplan wäre ebenfalls möglich

 Leistungsabgrenzung zum 1. eines Monats (5.3.5)

X0 X1 X2 X3

PP0 PP1 PP2
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Durchführungsbestimmungen für den Fall von Verzug

 Verzug vom AG zu vertreten

 Preisumrechnung der tatsächlich erbrachten Leistung

 Weitere Mehrkosten sind ebenfalls möglich; zB aus einem Versagen 

der PU

 An das Verfahren der PU ist der AN nicht gebunden

 Verzug vom AN zu vertreten

 „fiktive“ Leistung – was wäre ohne Verzug des AN abrechenbar – ist 

zu ermitteln
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Durchführungsbestimmungen

Zusatzaufträge (MKF)

.

 Werden Zusatzaufträge auf anderer als der Preisbasis angeboten, ist das 

im ZA zu vermerken

 Beispiel: Änderung einer Stahlbetonkonstruktion auf eine 

Stahlkonstruktion. Der ursprünglich vereinbarte Index trifft auf 

Stahlbauarbeiten nicht zu! Regel dazu in der Norm:
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Durchführungsbestimmungen

 Jeder Index der f ein Monat veröffentlicht wird, gilt mit 1. des Monats

 Beispiel: Ermittlung der Warenkorbsumme für den Monat X.

 Fall 1: Für eine Warenkorbposition ist ein GHPI als Bezugsgröße 

vereinbart. Als Index gilt der Wert eines GHPI ab dem 1. eines Monats. 

Der Wert des GHPI für den Monat X ist zu berücksichtigen. 

 Fall 2: Für eine Warenkorbposition ist eine Preisliste als Bezugsgröße 

vereinbart. Sie ändert sich am 13. und am 28. des Monats X. Die 

Änderung am 13. ist für die Berechnung der Warenkorbsumme für den 

Monat X, die Veränderung am 28. ist für die Berechnung der 

Warenkorbsumme für den Monat (X + 1) zu berücksichtigen, sofern bis 

zum 15. des Monats (X + 1) keine weitere Änderung mehr eintritt. 
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Durchführungsbestimmungen

Nachlässe / Aufschläge

 Nachlass in Prozent ändert den Einheitspreis

 Sinngemäß ist auch bei einer Skontovereinbarung so vorzugehen

 Nachweis der Veränderung

 Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes

 Leistungsabgrenzung

 Berechnung
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Veränderung der Grundlagen
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K8 A
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ÖNORM B 2111 – Die Umrechnung
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 Abminderungsfaktor: Historische Wurzeln

 Abminderungsfaktor nur bei Lohn!!
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Diverses

 5.6 Rundungsregeln: 

 V auf 5 und U auf 2 Nachkommastellen runden

 5.7 Vorgangsweise bei fehlenden Angaben: 

 Möglichst sachlich zutreffende Indizes heranziehen

 Achtung: Fall Gupfinger – Relevant für Verträge mit Verbrauchern!

 Siehe dazu Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2023) 
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Preisumrechnung in Sonderfällen
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Voraussetzungen

 Nur für den Preisanteil Sonstiges

 Es muss eine im Index bzw objektbezogenen Warenkorb nicht 

repräsentierte, also nicht berücksichtigte Kostenart innerhalb der Leistung 

auftreten.

 Allein durch die Preisveränderung dieser im Index oder im Warenkorb 

nicht berücksichtigten Kostenart muss innerhalb einer Preisperiode der 

Schwellenwert von 2% erreicht werden.

 Anteil der KOA am ges Preisanteil Sonstiges mal Veränderung der 

KOA innerhalb einer PP  2%

 Sinngemäß bei PU nach Leistungsteilen vorzugehen

 PP bestimmt sich nach der zu modifizierenden PUG
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Beispiele
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Beispiel einer Preisumrechnung

 Vertragsbedingung

 Es gelten veränderliche Preise als vereinbart. Umgerechnet wird der 

unaufgegliederte Preis. Als Preisumrechnungsgrundlage gilt der 

Baukostenindex der Statistik Austria für den Wohnhaus- und 

Siedlungsbau, Gesamtbau Insgesamt.

 Veränderungsprozentsatz daher ohne Abminderungsfaktor zu berechnen

 Andere Beispiele mit getrennter Umrechnung von L und S vom 

Berechnungsverfahren analog zu betrachten
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Beispiel
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Beispiel
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preisumrechnung.at

 Wir sehen uns die Anwendung an!
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

 Literatur: www.bauwesen.at/pub  (inkl diverser frei verfügbarer 

Publikationen)

 K3-Blatt Kalkulation: www.bauwesen.at/k3

 WEBINARE: www.bauwesen.at/yt 


